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1. Eigentum, Verwendung:

Der Landesmodellflugplatz liegt auf Pachtgrund und dient ausschließlich den Mitgliedern vom MSFC-R, sowie den Modellfliegern der Sektion Modellflug im Landesverband Vorarlberg. Eine anderweitige Verwendung vom Platz bedarf einer Genehmigung vom Vorstand des MSFC-R.

Der Vorstand behält sich die Möglichkeit vor, in besonderen Fällen den Landessektionsleiter einzubeziehen.
Gäste die nicht in der Landessektion sind, können den Platz nur über Einladung eines gleichzeitig anwesenden Clubmitgliedes benützen.
Gäste sind gegenüber ordentlichen Mitgliedern immer nachrangig.

Gäste haben die Platzordnung zu lesen. Für die Einhaltung der Platzordnung ist der gastgebende Pilot verantwortlich.

2. Rechte, Pflichten:

Jeder Modellflieger, der gegenüber dem Club allen Pflichten nachgekommen ist und im Besitz der entsprechenden Alleinflugberechtigung nach Ablegung der C Prüfung ist, hat das Recht, das Fluggelände zu benützen. 
Er ist verpflichtet, sich sportlich zu verhalten und die Platzordnung zu beachten.        Piloten die die C-Prüfung noch nicht abgelegt haben, dürfen aus Gründen der Sicherheit nur in Anwesenheit und unter Aufsicht eines mit der entsprechenden Alleinflugberechtigung ausgestatteten Piloten ihr Modell betreiben.
3. Haftpflichtversicherung:

Jeder Modellflieger muss durch seine Mitgliedschaft beim Österreichischen Aero - Club haftpflichtversichert sein. Damit die Mitgliedschaft festgestellt werden kann, müssen die Modelle mit der Dauerstartnummer versehen sein und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 
Die Inbetriebnahme von Modellen ohne die für den Piloten gültige Dauerstartnummer ist verboten. 
Jeder Modellflieger haftet dritten Personen gegenüber selbst. 
Gäste haben eine Modellflug - oder Haftpflichtversicherung des zugehörenden Verbandes nachzuweisen.
4. Verhinderung von Unfällen:

Es ist alles zu vermeiden, was zu Unfällen führen könnte. Die Flugschneisen sind während des  Flugbetriebes unbedingt freizuhalten. Zuschauer dürfen sich nur hinter dem Zaun aufhalten. 
Jeder Modellabsturz außerhalb des Modellfluggeländes, falls das Modell nicht mehr gefunden wird, ist umgehend dem Obmann bzw. dem Vorstand zu melden.
5. Pilotenraum und Vorbereitungsfläche:

Der Pilotenraum, bzw. die Vorbereitungsfläche ist eine 8m breite Rasenfläche auf die gesamte Länge vom Zaun und somit direkt angrenzend an den Zuschauerraum. Dieser Pilotenraum ist in Richtung Westen und somit Richtung Flugraum, durch angebrachte Bodenmarkierungen deutlich abgegrenzt.
Im genannten, deutlich abgegrenzten Pilotenraum, werden die Modelle abgestellt, auf und abgebaut, sowie für den Flug vorbereitet. 
Ein zweiter Pilotenraum befindet sich entlang der befestigten Piste und hat eine Breite von 2m. Diese 2m breite Fläche wird einerseits von der befestigten Piste und auf der anderen Seite durch angebrachte Bodenmarkierungen deutlich abgegrenzt. 
Auf dieser Fläche, stehen jene Piloten die von der befestigten Piste aus starten und vorzugsweise auf dieser wieder landen werden.

Piloten die für den Start und die Landung die befestigte Piste oder die zwischen den beiden Pilotenräumen liegende Rasenfläche benützen, müssen sich zur Steuerung ihrer Modelle während des Fluges in einem der beiden gekennzeichneten Pilotenräume befinden. 
Der Pilot kann den Pilotenraum während dem Flug wechseln. Bei der Überquerung der Rasenfläche ist dabei höchste Vorsicht geboten. Auf der Rasenfläche startende und landende Modelle, haben Vorrang.  

Nach der Landung werden die Modelle, generell in die Vorbereitungsfläche zurückgebracht und dort abgestellt. Die Modelle dürfen dabei aus Sicherheitsgründen nicht in die Richtung des Zuschauerraumes gesteuert werden. Sie dürfen mit laufendem Motor immer nur parallel zur Start und Landepiste bewegt werden. 

Ein Wendemanöver am Boden, zum Zweck der Rückholung, ist nur in Richtung Westen und somit abgewendet vom Zuschauerraum erlaubt.    

Mit dieser Festlegung von Pilotenraum und Vorbereitungsflächen, ist klar geregelt wer sich wann und wo aufhalten darf. Damit verbunden wird ein erheblicher Beitrag zur Sicherheit geleistet.     
Das folgende Bild zeigt den Landesmodellflugplatz                                           aus einer Höhe von ca. 300m. 
Die oben und weiter unten genannten Flächenbezeichnungen, sind auf diesem Bild dargestellt und beschrieben.
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6. Flugraum:

Der Flugraum und der Pilotenraum ist, durch den Zaun bzw. dessen gedachte Verlängerung im Norden und Süden, sowie der Zufahrtsstrasse im Osten begrenzt.

Der Flugraum für Modellflugzeuge mit Verbrennungsmotoren, ist in weiterer Folge durch die nördliche Zufahrtsstrasse begrenzt. Die nördliche Zufahrtsstrasse darf nur beim Start und Landevorgang überflogen werden.

Für Modelle ohne Antrieb, sowie Modelle mit Elektromotoren wird der Flugraum in nördlicher Richtung nicht durch die Zufahrtsstrasse, sondern durch die Frutz begrenzt.    Das Überfliegen der Frutz, ist strengstens verboten. 
In Richtung Westen und Süden wird der Flugraum durch die Senderreichweite begrenzt. Das Überfliegen der Pferdestallung der Fam. Broger ist verboten.  

Das Überfliegen vom Zuschauerraum und somit, das Überfliegen vom Zaun bzw. dessen gedachte Verlängerung - südlich und nördlich, ist mit allen Flugmodellarten verboten. 
- In östliche Richtung begrenzt wiederum die Frutz den zulässigen Flugraum.                                 - Generell gilt im Flugraum eine maximale Flughöhe von 150 m über Grund.                                      - Riskante Flugmanöver sind grundsätzlich zu unterlassen. 
Hubschrauberpiloten die Schwebeübungen durchführen, machen dies bei Windstille sowie Nordwind, auf der nördlichen Hälfte und bei Südwind auf der südlichen Hälfte vom Flugraum.                         Somit werden weder startende, noch landende Flächenmodelle und deren Piloten, beeinträchtigt. 

7. Zuschauerraum:

Der Zuschauerraum wird wie oben bereits erwähnt durch den Zaun, bzw. dessen gedachte Verlängerung, sowie östlich durch die Zufahrtsstrasse begrenzt.

8. Flugeinschränkungen:   
Es dürfen keine Flächenmodelle mit Strahlturbinenantrieb betrieben werden.
9. Parkplätze:

Es sind ausschließlich die Parkplätze im Zuschauerraum zu benützen. Bei

Veranstaltungen können durch spezielle Kennzeichnungen weitere Stellflächen für

Fahrzeuge festgelegt werden.
10. Lärmentwicklung und Schalldämpfung:

Jeder unnötige Lärm ist zu vermeiden. Alle Modelle mit Verbrennungsmotoren müssen einer Lautstärkenmessung unterzogen werden und dürfen nur geflogen werden, wenn der Schallpegel, entsprechend der Lautstärkeregelung vom MSFC-R nicht überschritten wird.
Jedes Mitglied des Vorstandes kann zudem jederzeit für jedes Modell eine erneute Lärmprüfung anordnen, wenn es dies für Notwendig erachtet.
11. Flugzeiten:

Für Modelle mit Verbrennungsmotor:
Sonn - und Feiertage:      10.00h - 12.00h und 14.00h - 19.00h
allen übrigen Tage:          09.00h - 12.00h und 14.00h - 19.00h

Für Modelle mit Elektromotoren:  Unterliegen derzeit keinen Beschränkungen, kann jedoch durch einen Vorstandsbeschluss jederzeit geändert werden.

12. Pistenordnung (Starten + Landen):

Für den Start ist, soweit es die Bauart der Modelle zulässt, ausschließlich die befestigte Piste bzw. der Rasenstreifen zwischen dem Pilotenraum direkt an der Piste und dem Piloten- und Vorbereitungsraum zu verwenden. 
Zum Landen der Modelle dient ausschließlich die Piste bzw. der erwähnte Rasenstreifen.             Jede Landung ist rechtzeitig vom Piloten deutlich hörbar anzukündigen.                                           Die Piste darf vom Piloten nur zum Start und nach der Landung betreten werden.                            Der Standort vom Piloten während dem Flug, ist der Pilotenraum – der Pilotenraum kann vom Piloten während dem Flug, wie oben beschrieben, gewechselt werden.                                                          Im Pilotenraum ist das Landen von Modellen verboten.                                                                Zuschauern und Personen die nicht in Punkt  1. als verwendungsberechtigt genannt sind ist der Aufenthalt im Piloten und Vorbereitungsraum, sowie auf den Start- und Landebahnen verboten. Das Fahren der Modelle an den Startplatz hat mit größtem Abstand zu den im Pilotenraum befindlichen Piloten zu erfolgen. Im Zweifelsfalle muss das Modell geschoben werden. Das Zurückfahren der Modelle von der Piste oder dem Rasenstreifen in Richtung Piloten und Vorbereitungsraum ist nicht erlaubt. 

Hubschrauberpiloten dürfen ihr Modell nur außerhalb vom Pilotenraum starten und landen. Auch das Schweben im Pilotenraum ist verboten.
13. Feststellung der Fernsteuerfrequenzen:

Alle Modellpiloten auch Gastpiloten, sind verpflichtet, vor Aufnahme des Flugbetriebes, den eingesetzten Kanal auf dem 35MHZ oder 40MHZ Band an der  Frequenztafel zu stecken. Bei einer Doppelbelegung ist das Einverständnis zwischen den betroffenen Modellpiloten unbedingt herzustellen. Fernsteuerungen mit 2,4GHz Technik, können jederzeit in Betrieb genommen werden. 
14. Reinlichkeit:

Auf dem gesamten Modellfluggelände ist äußerste Reinlichkeit zu pflegen. 

15. Befolgung von Anweisungen:

Jeder Modellflugpilot und jeder Besucher der gegen die Platzordnung verstößt wird vom Vorstand des Clubs persönlich zur Verantwortung gezogen.  

Den Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, solche Anweisungen auszusprechen.  
16. Strafmaßnahmen:

Bei Nichtbeachtung der Flugplatzordnung sind folgende Strafmaßnahmen
vorgesehen: 

1. Verwarnung durch den Vorstand. 
2. Verbot der Benutzung des Modellfluggeländes für einen bestimmten Zeitraum durch den Vorstand bzw. den LSL. 
3. Antrag auf Einzug der Sportlizenz durch den  Vorstand bzw. den LSL. 
4. Bei schweren oder wiederholten Verstößen Antrag auf satzungsgemäßen 

      Ausschluss aus dem MSFC-R 
Bei Benützung der Nutzungseinrichtungen durch Nichtmitglieder der Landessektion, erfolgt erstmals Verwarnung und Belehrung, im Wiederholungsfalle erfolgt durch den Vorstand bzw. über den LSL eine Anzeige wegen Besitzstörung.

              Obmann:         Wolfgang Bauer            Kassier:          Manfred Platzgummer 
              Schriftführer:  Kurt Ellensohn              Datum:           01.01.2009 
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